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III

Justiz - und Polizeidepartement.

Verhandlungen der Justizsection.

I. Im Fache der Gesetzgebung.

Die Gegenstände, welche das Justiz - und

Polizeidepartement im Gesetzgebungsfache behandelt hat, sind diese-

1) Mehrere öffentlich behandelte Fälle waren vorgekommen,

wo Gerichtspräsidenten und felbst Amtsgerichte in den

Wirkungskreis der Staatsverwaltung eingriffen, indem sie

Civilklagen daraus zuließen, sogar »zum Theil die innere

Gültigkeit administrativer Verfügungen prüften und bestritten,

mithin das Princip der Trennung beider Zweige
verkannten : der Große Rath fand eine Regulirung der Ansichten

für nothwendig, und forderte einen Eefetzesentwurf, der

gegenwärtig im Umlauf ist. Der Gegenstand ist schwierig
und wichtig; er erfordert ernste Erwägung, um die wahren

Grundsätze für unfern Staat nach seiner Verfassung
aufzustellen.

2) Die Anstalt der Friedensrichter ist nun wefentlich

durchs Gesetz geordnet, nachdem der Entwurf vom

Departement gemäß höherm Verlangen nochmals abgeändert

war.
3) Das neue Gefetz über die Advocaten wurde

geprüft, doch kam es erst in der andern Hälfte der Winter-
fitzung znr Berathung des Gefetzgebers.

4) Die nachträglichen Bestimmungen über die Trennung
der Gemeinde Romont vom Amtsbezirke Büren und ihre
Vereinigung mit dem Amtsbezirke Courtelary wurden
berathen und zum Gefetz entworfen, darauf vom Großen
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Rathe genehmigt; auch wurden die weitern Aaministrativ-
Verfügungen getroffen, welche die Zustizfection, einige auch

das Erziehungsdepartement und das Finanzdepartement
vorgeschlagen hatten.

Ferner find Entwürfe gegen Ende des Jahres in Umlauf

gefetzt worden;
5) Zu einem Gesetz über die amtliche Berufung

in Polizeistraffachen an das Obergericht.
6) Ueber Stellung und Wirkfamkeit der

Staatsanwaltfchaft im Sinne der Verfassung und der

Bedürfnisse, doch nur für vorübergehend bis zur Herstellung
des Strafgefetzbuches und des Strafprozesses.

7. Ueber Errichtung einer Criminal-Commission als

Anklagskammer des Obergerichtes, ebenfo vorübergehend, fowie

8) ein Entwurf zu einem Rundschreiben an die

Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, auch den

Untersuchungsrichter zu Bern, über Führung der Veruno

Hauptuntersuchungen, wodurch die zum Theil
gegründeten öffentlichen Klagen, wie die von der Justizfec-
tion selbst gemachten mißfälligen Erfahrungen angedeutet

und deren Befeitigung mit allem Nachdruck erstrebt werden

follen.

9) Auch wurden drei Preisschriften zur Kritik des

neuen StrafgesetzbuchS-Entwurf, nachdem diefelben

durch einen Rechtsgelehrten geprüft waren, begutachtet dem

Regierungsrathe vorgelegt, welcher nach Antrag den zweiten

Preis von Fr. 300 an zwei Bewerber vertheilte, während

die dritte Preiöschrift übergangen werden mußte, weil
sie gar keine Kritik des Gefetzesentwurfes enthielt, mithin
den Zweck ganz verfehlte.

II. Staatsverträge.
Dergleichen wurden nur über Freizügigkeit

abgeschlossen und zwar stets von der Eidgenossenschaft mit frem-
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den Staaten: die Zustizsection hatte nur die Entwürfe zu

prüfen, und sie dem Regierungsrathe und dem Großen

Rathe zur Berathung und Sanction vorzulegen. Zn
diesem Jahre kamen Verträge zu Stande: mitAnhalt-Def-
sau, Sachsen-Weimar-Eisenach, Frankfurt am
Main, Großbrittanien und Irland, Waldeck,
Schwarzburg-Sondershaufen, Schwarzburg-
Rudolstadt, Sachsen - Koburg - Gotha, Baden,
Schweden und Norwegen, Reuß-Greiz, Reuß-
Schleiz, Reuß-Kösteriz, Reuß-Lobenstein, Nassau,

Toskana. Mit Spanien wurde gleichfalls ein

Vertrag abgeschlossen, doch kann er im folgenden Zahr erst

vor den Großen Rath zum Beitritt gelangen. Alle diefe

Verträge stellen unbedingte gegenseitige Freizügigkeit her,
und schaffen alle Abzugsgebühren ab, die nicht auch von den

eigenen Gliedern des Staates entrichtet werden.

III. Administrative Rechtsstreite.
Dergleichen wurden 26 entschieden. Einige betrafen

Grenzberichtigungen, andere gingen auf Herstellung eines

Weges zum eigenen Eigenthum über das Eigenthum
Anderer, wieder andere hatten die streitige Theilnahme an

Burger - oder Eemeindsnutzungen oder Tellen zum Gegenstände

deßgleichen Entlassung aus einem Gemeindsverbande

und Uebertritt in einen andern u. f. w.

IV. Einwirkung auf Rechtspflege der Gerichte;
sonstige Administrativwirksamkeit.

Die Verfassung scheidet die beiden Zweige Administration

und Richteramt, keiner darf sich in den Wirkungskreis
des andern eigentlich einmischen. Inzwischen stehen alle

Zweige der Staatsverwaltung zuletzt unter gewisser Aufsicht
der Staatsverwaltung, um Verfassung und Gesetze in ihrer
Auslegung Und Anwendung auch in ihrer Einheit und in
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rechtem Geiste zu erhalten, Mißverständnisse aufzuklären,
Irrthümer und Beschwerden zu beseitigen. Jm Allgemeinen

sind diefe Begriffe noch nicht gesetzlich ausgesprochen;
sie ergeben sedoch sich schon aus der Natur der Sache,
und aus den Vorschriften der Gesetze über die Wirksamkeit
des Justizdepartements und des Regierungsrathes; daher

ist's nicht auffallend, daß zuweilen noch Mißverständnisse
und selbst Competenzconflicte entstehen.

1) Competenzconflicte kamen befonders drei vor, der

erste war sener zwischen der Verwaltung und dem

Amtsgerichte Biel über die Roßhaarsabrike von Stalder und

Krachpelz in Biel. Der Regierungsrath hatte die Verlegung

dieser Fabrike wegen ungesunden und störenden

Einflusses, also aus polizeilichen Gründen, angeordnet; nun
glaubten die Eigenthümer Entschädigung fordern zu können,
und wendeten fich an den Richter mit Civilklage. Der
andere Fall ist: die Civilklage der Stadt Bern, wegen des

durch Gefetz abgeschafften Ohmgeldes der Städte, wozu
diese Städte nur durch Concession oder infolge früherer
Souverainetät berechtigt waren. Der dritte Fall ist: die

Streitfache, welche die Besitzer des Holzmätteli's in Thun,
eines Stück Landes am Seeufer, das ihnen der Staat
abgetreten, die Staatspolizeibehörde aber eine Beschränkung
des Gebrauches aus Rückficht auf freien Verkehr anordnete,

gegen den Regierungsrath erhoben, und der Richter in Thun

angenommen, Regierungsrath und Obergericht aber

mißbilligt haben.

2) Gegen die Regierungsstatthalter, die Amtsgerichts-
Präsidenten und andere Beamten können Parteien, die sich

in ihren Rechten für verletzt ansehen, indem sene der
Form nach gefetzwidrig gehandelt, Befchwerde führen,
die von der Zustizsection stets zu prüfen und entweder felbst

zu entscheiden oder dem Regierungsrathe vorzutragen sind.

Auch in dieser Hinsicht bestehen Mißverständnisse und Miß-
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brauche: Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten werden

gar oft ohne Grund, zuweilen auf eine sehr rügenswerthe

Weise angegriffen, wodurch diefe, fowie andere

Behörden mit nutzlosen Rechtfertigungen und Schreibereien
belästigt und entmuthigt werden, zum großen Nachtheil der

Geschäfte und der wahren Interessen. Dergleichen
Beschwerden kamen dieses Jahr 164 vor; nur sehr wenige

wurden begründet erfunden; zuweilen hat man bei

unbegründeten Beschwerden rohe Ausfälle gestrichen, unverdiente

Angriffe oder Vorwürfe mit Verweis gerügt.
3) Untersuchungen über Straffälle gelangten 123 vor

die Zustizsection, um zu entscheiden: ob hinreichende Jn-
zichten vorliegen, die Untersuchung fortzusetzen, und ob zur
Hauptuntersuchung übergegangen werden folle oder nicht,
fofern die Regierungsstatthalter oder Untersuchungsrichter

hierüber im Zweifel sind, und um Weifung nachsuchen.

4) Französische Gerichtsacten wurden 37 zur Zustellung

an dießseirZ wohnende Personen versendet, sowie umgekehrt

dießseitige Gerichtsacten nach Frankreich; deßgleichen

zwischen andern Cantonen und auch mit deutschen Staaten.
5) Bestehende Geldstagserkenntnisse wurden aufgehoben

23, neue Geldstagsverhandlungen geprüft und verhandelt 340.

Ueberfi cht
der im Jahr 1840 im Canton Bern, mit Ausnahme des

neuen Landestheiles, zu Ende gebrachten und aufgehobenen

Geldstage.
GeldStage

vollführte: aufgehobene:

Aarberg 6

Aarwangen 24 4
Bern 97 8
Biel 2 2
Büren 7

Burgdorf ^ ^Transport 149 14 -
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G e l d s t a g e,

vollführte: aufgehobene:

Transport 149 14

Erlach 9

Fraubrunnen 7 1

Frutigen 20

Interlaken 9 -7-

Konolfingen 17 z.

Laupen 5 1

Nidau 13

Oberhasle 15 2

Saanen 1

Schwarzenburg 9 «z.

Seftigen 14 1

Signau 6

Obersimmenthal 8 2

Niedersimmenthal 6

Thun 15 1

Trachselwald 24

Wangen 13 /
340 23

Auf Unterfuchung wegen muthwilliger Verfchwendung
oder betriegerifchen Handlungen wurde in 32 Fällen erkennt.

6) Neue Candidaten des Notariats wurden 25 zur
Prüfung zugelassen; 23 neugeprüfte Notarien mit
Amtsnotarpatenten ausgerüstet. Es wurden Fristverlängerungen

zu Güterverzeichnissen 5 ertheilt; erblofe Verlassenschaften
10 behandelt; Erbsvermächtnisse an öffentliche Anstalten und

Körperschaften 19 zur Sanction des Großen Rathes
vorgelegt; 21 Jahrgebungen an Minderjährige erörtert und

begutachtet; deßgleichen 21 Ehehindernißdispenfationen; 11

Wart- und Trauerzeitnachlaßbegehren; 40 Verschollenheitserklärungen

und gegen 28 säumige Vögte die gesetzlichen

Zwangsvorkehren erkannt.
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Aus den amtlichen Berichten entheben wir über die

Verwaltung des Vormundschaftswesens Folgendes:
Aarwangen hat 184« bei 500 Vogts- und

Beistandsrechnungen passirt,
Bern 165

Biel 49

Büren 104

Erlach 58

Interlaken 253

Nidau 106

Oberhasle 116

Signau 593

Niedersimmenthal 73

Trachselwald 595.

Frutigen bemerkt: Eine vorgenommene Revision der

sämmtlichen Vogtsrödel habe 600 bis 700 Rechnungsablagen

zur Folge gehabt; für bestimmte Ordnung hierin wäre aber

die Abfchaffung der statutarrechtlichen Erbfolge durchaus

nöthig. (In diefem Jahre ist vom Großen Rathe das

Statutarrecht von Krattigen in obigem Amtsbezirke auf
eingelangten Wunfch diefer Gemeinde aufgehoben worden.)

Interlaken meldet: Die Vorfchrift, alle Vormundschafts-
rechnungen innert zwei Jahren abzulegen, wäre hier, ohne

endlosen Jammer, nicht ausführbar, da von circa 1800

Bevormundeten kaum die Hälfte ein nur etwas namhaftes
Vermögen besitzt; es giebt hier Vormünder, die kaum den

Werth von Fr. 150 verwalten, oft sogar noch in Liegenschaft

bestehend. Im Allgemeinen sedoch wird das

Vormundschaftswesen gewissenhaft verwaltet. Signau führt für die

Wichtigkeit des hier im Allgemeinen wohl geordneten

Vormundschaftswesens an, daß in diesem Amtsbezirke 42,258
Personen verbürgert seien, zur Hälfte mehr, als der Amtsbezirk

Bewohner zähle; das Vermögen unter Fr. 750 Capital
werde in der Regel durch Waifenvögte verwaltet: es bestehen
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hier im Ganzen 2503 Vogts- und Beistandsschaften.

Obersimmenthal beklagt die große Zerstückelung des Vermögens

hingeschiedener Hausväter hiesiger Landesgegend, was

verbunden mit der großen Schwierigkeit taugliche Waisenvögte

für das Vermögen unter Fr. 1000 zu finden, die

Zahl der Vögte und Beistände und daher auch die Kosten

vermehre. Dann wird bemerkt, in den vier Gemeinden des

Amtes feien 912 Vormundschaften eingeschrieben, wovon

freilich manche factisch nicht mehr bestehen mögen, aber im
Vogtrodel nicht aufgelöst feien. (Es ist außer Zweifel, daß

der Beamte deßhalb eine strenge Revision diefer Vogtrödel
anordnen wird.)

7) Zn drei Amtsbezirken wurden die Amtöschreibereien

und Amtsgerichtsschreibereien, Bureaux und Archive durch

zwei Commissarien untersucht; das Resultat kam aber erst

im folgenden Jahre zur Prüfung und Entscheidung.

8) Eben so wurden die Beschwerden und Anzeigen über

die Amtsführung des Gerichtspräsidenten in Aarberg untersucht

durch einen Commissär des Regierungsrathes wobei

besonders sehr auffallende Verzögerungen und Nachlässigkeiten

in Besorgung der strafrechtlichen Untersuchungen zur Last

lagen; daher der Gerichtspräsident abberufen und durch einen

andern erfetzt ward.

9) Eine bedeutende Arbeit verursachten die Prüfung
und der Abschluß der sämmtlichen Justiz-Rechnungen der

Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, was der Zustizsection

viel Zeit wegnahm, indem sie viele ganze Sitzungen
ausfüllten und ziemlich Schriftenwechsel mit den Herren
Regierungsstatthaltern und Gerichtspräsidenten veranlaßten.

Als besondere Wünsche und Bemerkungen über die

Justizverwaltung heben wir aus den eingelangten amtlichen
Berichten Folgendes aus:

Ein Beamter wünscht dringend, namentlich bei dcn so

zahlreichen Forstfreveln, Umwandlung der für den Staat fo
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kostbaren Gefängnißstrasen in Eemeindwerke: auch die Bußen
würden zum Schaden des Staates oft sehr nachläßig bezogen.

Ein anderer Beamter rügt wiederholt, daß die vor Jahren
von einem frühern Amtsschreiber regelwidrig eingerichteten

Hypothekar-Protocolle noch immer nicht auf Kosten desselben

nach gesetzlicher Vorschrift eingerichtet worden seien. Eine
dritte etwas im Unmuthe geschriebene Rüge wollen wir der

Unparteilichkeit wegen ebenfalls anführen: diefer Bericht
sieht die Quelle der ungeheuer vielen Vergehen außer den

vielen Winkelwirthfchaften in den geringfügigen Strafen der

Schuldigen oder gar in ihrer völligen Straflosigkeit. Der
nur etwas fchlcme Schuldige wird der Strafe fast immer
entgehen; er legt sich nur auf hartnäckiges Läugnen. Die
vom Volke gewählten, daher zu abhängigen Richter, wo
ohnehin das Gesetz Strafumwandlung gestattet, sprechen das

Minimum der Strafe aus. Das Obergericht nun hört
schöne Advocaten-Mémoires, ohne die Schuldigen zu fehen
(was oft eine andere Ueberzeugung begründen würde) und

mildert noch diefe ohnehin milde Strafe. Komme endlich

noch der Regierungsrath und lasse auf den Bericht des

Zuchthcmsdirectors bis auf Vi der Strafe nach, fo daß

zuletzt ein schlechter Kerl noch zu einem interessanten Subject

werde. Mit solchen Advocaten-Manövern seien seit

einigen Jahren 5 bis 6 Morde am Ende mit 1 bis 4 Jahren
Verweisung davon gekommen. So dieser aus dem Iura
stammende Bericht.

V. Gesetzgebungseommission.
Der Bericht derselben ist noch nicht eingelangt. Wir

bemerken bloß, daß der Regierungsrath der Gesetzgebungseommission

zur Revision des iüocls oivll im Jura einen Credit

von Fr. 4000 eröffnet hat.
Das Justizdepartement und die Zustizsection hielten im

Jahr 1840 57 Sitzungen.




























































